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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.1988

Norm

B-VG Art7

FinStrG §35 Abs1

ZollG §171 ff

Rechtssatz

Daß zwar die heimliche Durchfuhr eingangsabgabep ichtiger Waren im Straßenverkehr (Eisenbahnverkehr oder

Schi sverkehr), nicht aber auch das Über iegen des Zollgebietes mit derartigen Waren unter Strafsanktion steht,

widerspricht nicht dem Gleichheitsgrundsatz (Art 7 B - VG); wegen der im Regelfall größeren Gefährdung der

Finanzhoheit des Staates bei der Durchfuhr auf dem Landweg (und Wasserweg) ist eine di erenzierte Regelung der

Stellungspflicht im Luftverkehr (§§ 171 ff ZollG) sachlich gerechtfertigt.
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